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Bern Sonnenenergie statt Kernkraft
Daniel Sägesser will Mühleberg II 
durch Solarenergie ersetzen. 23

Bernhard Ott
Was ist am Abend des 3. Oktober 2009 
im Warte- und Festhalteraum der Berner 
Bahnhofswache geschehen? Ein Einzel-
richter des Regionalgerichtes Bern-Mit-
telland hat gestern zwei Kantonspolizis-
ten von den Anschuldigungen der einfa-
chen Körperverletzung, des Amtsmiss-
brauchs und der Sachbeschädigung frei-
gesprochen (siehe Text unten). Die 
Beamten wurden von einem damals 
16-jährigen Schwarzafrikaner angezeigt, 
der unter anderem ausgesagt hatte, auf 
der Wache mit Schlägen und Fusstritten 
traktiert worden zu sein. «Eine Rekons-
truktion der Abläufe ist nicht möglich», 
befand Richter Daniel Gerber. Die Art 
der Verletzungen des Privatklägers sprä-
chen jedoch gegen dessen Tatversion. 

Alleine mit mehreren Beamten
Die Beamten stellten die Schläge auf 
dem Posten in Abrede und sagten, dass 
sich der junge Afrikaner auf dem Weg 
zum Polizeiposten gewehrt habe, sodass 
er bei der Anwendung eines Handge-
lenkgriff s unglücklich auf den Boden der 
Bahnhofshalle geknallt sei. Allfällige 
Video aufnahmen dieser Szene gibt es 
nicht mehr, weil die SBB Aufzeichnun-
gen von Videokameras nach 24 Stunden 

wieder löschen. Die vom jungen Mann 
behaupteten Vorgänge im Festhalteraum 
der Wache sind nicht überprüfbar. 

«Wir wären froh gewesen, wenn es 
aussagekräftiges Beweismaterial in Form 
von Videoaufzeichnungen gegeben 
hätte», sagt Thomas Wenger, amtlicher 
Anwalt des Afrikaners, der vor Gericht 
als Privatkläger aufgetreten war. Warte- 
und Festhalteräume auf Polizeiposten 
seien ein «heikler Bereich», dessen Über-
wachung durch Kameras sinnvoll sein 
könnte. «Ein Festgehaltener sieht sich 
auf dem Posten in der Regel alleine meh-
reren Beamten gegenübergestellt», sagt 
Wenger.

Gewaltvorwürfe alle 14 Tage . . .
Wenger steht mit seiner Ansicht nicht al-
leine da. «Ich fordere seit 20 Jahren die 
Einrichtung von Videokameras auf Poli-
zeiposten», sagt Anwaltskollege Daniel 
Weber. Weber hatte vor zwei Jahren 
ebenfalls einen Jugendlichen vor Gericht 
vertreten, der Misshandlungen auf dem 
Polizeiposten und auf der Notaufnahme 
eines Spitals geltend gemacht hatte 
(«Bund» vom 17. November 2009). Die 
Überwachung mittels Kameras sei auch 
im Interesse der Polizisten selber, da es 
immer wieder zu Anschuldigungen we-

gen Gewaltanwendungen komme. «Zu 
solchen oder ähnlichen Vorfällen kommt 
es im Schnitt alle 14 Tage», sagt Weber. 
Mit Videoüberwachung könnte das poli-
zeiliche Verhalten positiv beeinfl usst 
werden. «Möglicherweise gibt es bei der 
Polizei aber Befürchtungen, dass doch 
einmal ein Beamter bei einem Vergehen 
erwischt werden könnte», sagt Weber. 

. . . oder nur in Ausnahmefällen?
Eine ganz andere Vorstellung von der 
Häufi gkeit solcher Vorfälle hat Markus 
Meyer, SP-Grossrat und Präsident des 
kantonalbernischen Polizeibeamtenver-
bandes. Beim aktuellen Gerichtsverfah-
ren gehe es um einen Einzelfall. Zu 
 Problemen wegen Gewaltanwendung 
komme es «in weniger als einem Pro-
mille der polizeilichen Interventionen». 
Die Installation von Videokameras wäre 
«mit Kanonen auf Spatzen geschossen». 
In den zehn Jahren seiner Präsident-
schaft sei dies nie ein Thema gewesen. 
Zudem stelle sich auch die Kostenfrage, 
da es im Kanton Bern 60 Polizeiwachen 
gebe.

Meyer vergleicht die Forderung mit 
der Debatte über private Firmen, die 
ihre Arbeitnehmer mittels Kameras am 
Arbeitsplatz überwachen wollen. «Es er-

geben sich zahlreiche arbeits- und daten-
schutzrechtliche Hindernisse.» So wür-
den zum Beispiel die Aufzeichnungen 
von Videokameras im öff entlichen Raum 
von der Kantonspolizei ausgewertet. 
«Wer sollte denn die Aufnahmen sich-
ten, die in den Räumen der Polizei ge-
macht wurden?», fragt Meyer.

«Transparenz ist doch gut»
Meyers Verbandskollege Rolf P. Stein-
egger sieht das Ganze weniger drama-
tisch. Gegen eine politische Forderung 
nach Videoüberwachung auf Polizeipos-
ten würde er nicht opponieren. «Kame-
ras auf den Wachen hätten auch für An-
gehörige der Polizei Vorteile», sagt der 
Präsident der Stadtberner Sektion des 
Polizeibeamtenverbandes. In den Auf-
zeichnungen würde etwa auch sichtbar, 
welchen Provokationen die Beamten 
ausgesetzt seien. «Transparenz ist doch 
gut. Gegen die Namensschilder gibt es 
heute ja auch keine Einwände mehr», 
sagt Steinegger. Bei der Kantonspolizei 
selber sieht man «keine Notwendigkeit» 
für videoüberwachte Festhalteräume. 
Dabei nehme man auf die Persönlich-
keitsrechte festgehaltener Personen 
Rücksicht, sagt Polizeisprecherin 
 Corinne Müller. 

Anwälte fordern Kameras auf Wache
Die Videoüberwachung von Polizeiposten könnte Gewalt verhindern, sagen Berner Anwälte. Die 
Kantonspolizei lehnt videoüberwachte Festhalteräume jedoch ab. 

Für Vorgänge, die sich hinter den Türen der Berner Bahnhofswache abspielen, gibt es oft keine unabhängigen Zeugen. Foto: Manuel Friederich

Ein 16-jähriger Gambier 
behauptete, zwei Polizisten 
hätten ihn verprügelt. Das 
Gericht befand aber, dass 
die Verletzungen eher von 
einem Sturz herrührten. 

Bernhard Ott
Am Abend des 3. Oktober 2009 wurde 
ein 16-jähriger Gambier um 23 Uhr von 
der Polizei ins Inselspital eingeliefert. 
Die Ärzte diagnostizierten einen Bruch 
des Knochens hinter seinem rechten 
Auge sowie beidseitig Rippenbrüche. 
Der Asylbewerber wurde um 21.30 Uhr 
von zwei Polizisten der Sondereinheit 

«Krokus» auf dem Perron angehalten, 
weil er sich aufgrund einer Wegwei-
sungsverfügung nicht in der Stadt hätte 
aufhalten dürfen. Die Drogenfahnder 
führten ihn in die Bahnhofswache. Der 
Afrikaner behauptete, er sei dort zu Bo-
den gebracht und während 10 bis 15 Mi-
nuten mit Schlägen traktiert worden. Die 
Polizisten sagten, er habe sich auf dem 
Weg zur Wache provokativ verhalten. Bei 
einem Handgelenksgriff  sei er mit dem 
Kopf auf den Steinboden «geknallt».

Genugtuung für mediale Unbill
Gerichtspräsident Daniel Gerber hat 
nun die Polizisten von den Vorwürfen 
des Amtsmissbrauchs, der einfachen 
Körperverletzung und der Sachbeschä-

digung freigesprochen. Wegen der 
«öff ent lichen Beschuldigungen in der 
Presse», die namentlich mit dem auslän-
derpolitischen Engagement des einen 
Beamten in der JSVP zu tun hatten, er-
halten die beiden eine Genugtuung von 
insgesamt 900 Franken. 

Fehlende Prellungen
Gerber stützte sich in seinem Urteil vor 
allem auf ein Aktengutachten des Insti-
tuts für Rechtsmedizin (IRM) und den 
Bericht eines Insel-Arztes. Laut den Ärz-
ten sei ein Bruch des Knochens hinter 
dem Auge aufgrund eines Sturzes auf 
den fl achen Boden unwahrscheinlich, 
sagte er. Mögliche Ursachen der Verlet-
zung seien ein Faustschlag oder ein 

Sturz auf einen Gegenstand. Wäre der 
Afrikaner aber 10 bis 15 Minuten am Bo-
den liegend geschlagen worden, hätte er 
Prellungen und Hämatome aufweisen 
müssen. Die «relative Beschränkung» 
der Verletzungen auf den rechten Aug-
apfel lasse aber «wesentliche Zweifel» an 
der Version des Klägers aufkommen, 
sagte Gerber. Womöglich sei dieser beim 
Sturz mit dem Auge auf seine Faust oder 
eine PET-Flasche gefallen, die er – was 
ungeklärt blieb – in der Hand gehalten 
hatte. Gerber stellte auch die Glaubwür-
digkeit des Afrikaners infrage, da dieser 
die Vorgänge im Laufe der Zeit zuneh-
mend dramatischer geschildert habe. 
Die Polizisten dagegen hätten stets die-
selben Kernaussagen formuliert.

Gewaltvorwürfe: Gericht spricht zwei Berner Polizisten frei 

Statt zum Arzt oder ins 
Spital zu gehen, greifen 
Menschen mit akuten 
Gesundheitsproblemen 
immer öfter zum Telefon.

Das zeigt die neuste Statistik des telefo-
nischen Ärzte-Notfalldiensts Medphone. 
Die Ärztinnen und Ärzte, welche unter 
dem Medphone-Anschluss Auskunft 
 geben, verzeichneten im vergangenen 
Jahr nämlich schon gut 82 000 Anrufe. 
Das ist mehr als das Doppelte der An-
zahl  Gespräche, welche im Jahr 2008 
geführt wurden, wie Medphone, die 
Hausärzte der Region Bern und die 
 Spital Netz Bern AG gestern bekannt 
 gaben.

Die drei Organisationen erklären sich 
laut der Mitteilung das steigende Inter-
esse an Medphone einerseits mit dem 
Umstand, dass immer weniger Leute 
noch einen Hausarzt haben. Anderseits 
sind immer mehr Hausärztinnen und 
Hausärzte froh, wenn sie den Notfall-
dienst in der Nacht und an Feiertagen 
abgeben können.

Seit 2008 Spitäler dabei
Medphone entstand 2004 als ärztlicher 
Notfalldienst der Hausärzte der Region 
Bern. Seither hat sich die Organisation 
auf den ganzen Kanton Bern und auch 
auf den Kanton Luzern ausgeweitet. Zu-
dem haben die Hausärzte respektive hat 
Medphone ab 2008 mit mehreren Spitä-
lern Zusammenarbeitsverträge abge-
schlossen. 

In den meisten Fällen ist die Spital 
Netz Bern AG Vertragspartner, aber auch 
das Berner Lindenhof- und das Berner 
Salemspital machen mit. Diese neue 
Zusam menarbeit mit Medphone führt 
dazu, dass ein Anrufer oder eine Anru-
ferin mit einem medizinischen Problem 
bei Abwesenheit des Hausarztes von 
Medphone primär an den Dienstarzt 
eines Spitals vermittelt wird, falls sich 
das Problem nicht am Telefon lösen 
lässt. 

Seit 2008 haben nun schon 254 Besit-
zer von Hausarztpraxen im Kanton Bern 
Verträge mit Medphone und Spitälern 
abgeschlossen. (sda) 

Ärztenotfalldienst 
immer öfter 
per Telefon

Der Kanton Bern bezahlt ab kommen-
dem Jahr 55 Prozent an die Kosten der 
stationären Spitalbehandlung. Der Rest 
geht zulasten der Krankenversicherer. 
Für die Festlegung dieses Anteils ist 
künftig der Regierungsrat zuständig. 
Dies hat er – wie angekündigt – nun in 
einer dringlichen Verordnung so gere-
gelt. Die neue Regelung wurde nötig, 
weil ab 2012 die Spitalfi nanzierung 
grundlegende Änderungen erfährt, wie 
der Regierungsrat gestern mitteilte.

Die Kantone und Krankenversicherer 
decken künftig nicht mehr die Kosten 
der stationären Spitalbehandlungen von 
grundversicherten Patienten, sondern 
bezahlen neu sogenannte Behandlungs-
pauschalen.

Anpassung unter Zeitdruck
Gemäss revidiertem Krankenversiche-
rungsgesetz des Bundes (KVG) müssen 
die Kantone ihren Anteil bis Ende März 
2011 festlegen. Aus zeitlichen Gründen 
waren die nötigen Anpassungen des 
kantonalen Rechts nicht im ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren möglich.

Die Kantonsregierung regelt alles Nö-
tige deshalb in zwei dringlichen Verord-
nungen. Die erste befasst sich eben mit 
dem Kantonsanteil, eine weitere folgt 
später im Jahr. Dort wird es unter ande-
rem um Fragen der Aus- und Weiterbil-
dung in den Gesundheitsberufen 
 gehen.

Bei der nächsten Revision sollen die 
Regelungen ins Spitalversorgungsgesetz 
aufgenommen werden. Dies dürfte ge-
mäss bernischer Regierung wahrschein-
lich auf 2014 hin der Fall sein. (sda)

Kanton bezahlt 
55 Prozent der 
stationären Kosten


